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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

UZK Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und 

des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Union (Basisrechtsakt) 

UZK-DuR Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 der Kommission 

(Durchführungsrechtsakt) 

UZK-DelR Delegierte Verordnung (EU) 2015/2446 der Kommission 

(delegierter Rechtsakt) 

Vordruck 302 Dokument für Zollzwecke für grenzüberschreitende 

Beförderungen von militärischen Waren, die im Rahmen 

militärischer Aktivitäten befördert oder verwendet werden sollen. 

Bezeichnet sowohl den NATO-Vordruck 302 als auch den EU-

Vordruck 302 

GSVP Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0952-20200101&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2447-20191001&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2446-20190725&from=DE
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EINLEITUNG 

 

Der Vordruck 302 ist ein Dokument für Zollzwecke ausschließlich für grenzüberschreitende 

Beförderungen
1
 von militärischen Waren, die im Rahmen militärischer Aktivitäten befördert 

oder verwendet werden sollen. Der Transport kann entweder von den Streitkräften oder von 

einem gewerblichen Transportunternehmen im Auftrag der Streitkräfte durchgeführt werden. 

 

Der Vordruck 302 bezieht sich auf eine einzelne Beförderung („einfache Fahrt“) und kann für 

eines der folgenden Zollverfahren im Rahmen militärischer Aktivitäten verwendet werden, 

ausgenommen für kommerzielle Zwecke: 

- Ausfuhr und vorübergehende Ausfuhr aus der EU, 

- Wiedereinfuhr in die EU nach vorübergehender Ausfuhr (Überlassung zum zollrechtlich 

freien Verkehr mit Befreiung von den Einfuhrabgaben als Rückwaren), 

- vorübergehende Verwendung in der EU, 

- Wiederausfuhr aus der EU nach vorübergehender Verwendung, 

- Unionsversand, 

- Nachweis des zollrechtlichen Status. 

 

Wenn der Vordruck 302 nicht verwendet werden kann, müssen die zivilen Zollverfahren 

angewandt werden, z. B. 

 beim Kauf von militärischem Material oder Gerät in einem Drittland durch die 

Militärbehörden eines Mitgliedstaats oder in deren Namen (z. B. wenn neue Waffen in 

einem Land außerhalb der EU gekauft werden)
2
, 

                                                 
1
  Der Begriff „grenzüberschreitende Beförderungen“ bezieht sich auf Beförderungen über eine Außengrenze der 

EU. Außengrenzen können Landaußengrenzen sein, aber auch ein Hafen oder ein Flughafen innerhalb der EU. 

 

Für die Zwecke dieses Dokuments bezeichnet der Begriff „EU“ das Zollgebiet der Union gemäß der Definition 

in Artikel 4 UZK. 

2
  Während derartige Käufe nicht in den Anwendungsbereich des Vordrucks 302 fallen, kann für Einfuhren 

bestimmter Waffen und militärischer Ausrüstungsgüter die Aussetzung der Einfuhrabgaben nach dem in der 

Verordnung (EG) Nr. 150/2003 des Rates (ABl. L 25 vom 30.1.2003, S. 1) festgelegten Verfahren in Anspruch 

genommen werden. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0150&qid=1594970011898&from=DE
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 beim Verkauf von militärischem Material oder Gerät an ein Drittland durch die 

Militärbehörden eines Mitgliedstaats oder in deren Namen (z. B. wenn gebrauchte 

Militärflugzeuge an ein Land außerhalb der EU verkauft werden). 

 

In Teil 1 dieses Leitfadens wird erläutert, wie der Vordruck 302 auszufüllen ist. In Teil 2 wird 

die Verwendung des Vordrucks 302 für jede der zollrelevanten Tätigkeiten ausführlich 

beschrieben. 

 

Der Vordruck 302 ist in zwei Versionen erhältlich: Es gibt ihn als NATO-Vordruck 302 und als 

EU-Vordruck 302. 

Für Zollzwecke sind beide Versionen gleichwertig; welche Version des Vordrucks 302 im 

Einzelfall zu verwenden ist, hängt von der Art der militärischen Aktivität ab. 

Der NATO-Vordruck 302 kann für grenzüberschreitende Beförderungen militärischer Waren 

verwendet werden, die im Zusammenhang mit militärischen Aktivitäten im Rahmen des 

Nordatlantikvertrags befördert oder verwendet werden sollen. Der EU-Vordruck 302 kann für 

grenzüberschreitende Beförderungen militärischer Waren im Zusammenhang mit militärischen 

Aktivitäten im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) oder 

für multinationale Aktivitäten außerhalb der GSVP oder der NATO verwendet werden. 
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TEIL 1: BENUTZERANLEITUNG – Ausfüllen des Vordrucks 302 

 

1.1. Ausstellung des Vordrucks 302 

Artikel 220a, 220b, 286 und 286a UZK-DuR 

Die Streitkräfte melden der benannten Zollstelle des Ortes, an dem sie stationiert sind, 

regelmäßig die von ihnen geplanten Beförderungen. Die Streitkräfte und die zuständige 

benannte Zollstelle sollten sich bezüglich der Details und der Frequenz solcher 

Meldungen abstimmen. Der Beförderungszeitplan kann die Liste der zu befördernden 

Waren und das voraussichtliche Abgangsdatum enthalten. Anhand dieser Planung kann 

die Zollstelle den Vordruck 302 vorausfertigen. Die Vordrucke müssen eine 

Seriennummer sowie die Angabe der Zollstelle aufweisen, die die Rückscheine erhalten 

soll. Es muss festgelegt werden, an welcher Stelle auf dem Vordruck 302 diese Zollstelle 

anzugeben ist. 

Die Anzahl der vorausgefertigten Vordrucke sollte grundsätzlich auf Beförderungen 

beschränkt werden, die innerhalb des Planungszeitraums, z. B. innerhalb der nächsten 

drei Monate, beginnen sollen. 

Artikel 221 Absätze 5 und 6 UZK-DuR 

Alle diese Elemente können in einer Vereinbarung oder auf sonstige Weise zwischen den 

Streitkräften und der zuständigen benannten Zollstelle festgelegt werden. 

 

 

1.2. Ausfüllen des Vordrucks 302 vor der Versendung 

Artikel 220a Absätze 2 und 3, Artikel 220b Absätze 2 und 3, Artikel 287 und 287a 

UZK-DuR 

Wenn die Waren versandbereit sind, muss der Vordruck 302 spätestens vor der 

Versendung der Sendung von den Streitkräften ausgefüllt werden. Es ist zwingend 

erforderlich, alle Felder entweder in Form eines Papierausdrucks oder mit permanenter 

blauer oder schwarzer Tinte auszufüllen.  

 

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Felder des EU-Vordrucks 302, von 

welchem in Abschnitt 1.7 ein Muster zu finden ist. Der NATO-Vordruck 302 ist analog 

aufgebaut. Felder, deren Inhalt selbstverständlich ist, werden nicht weiter erläutert.  
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Copy No (Exemplar Nr.): Die Nummern von 1 bis 5 entsprechen der Verwendung und 

dem Empfänger des jeweiligen Exemplars. Jeder Vordruck 302 muss in mindestens fünf 

Exemplaren ausgefertigt werden, die alle entsprechend auszufüllen sind. Falls 

erforderlich, können zusätzliche Abschriften des Exemplars 4 mit der Nummerierung 4a, 

4b usw. angefertigt werden; die Verwendung der verschiedenen Exemplare wird in 

Abschnitt 0 erläutert. 

 

Serial No (Seriennr.):  Die Seriennummer auf dem EU-Vordruck 302 ist eine einmalige 

18-stellige Nummer, die sich wie folgt zusammensetzt: 

2 Stellen: ISO-3166-1-Alpha-2-Ländercode des versendenden Mitgliedstaats (z. B. 

DE für Deutschland), 

+ 8 Stellen: Ausstellungsdatum im Format JJJJMMTT. Der 12. März 2020 wäre somit 

20200312. 

+ 1 Stelle: Zollrechtlicher Status der Waren. U für Union oder N für Nicht-Union, 

+ 1 Stelle: Rahmen der militärischen Aktivität. N für NATO, E für GSVP oder O für 

sonstige nationale diesbezügliche Aktivität, 

+ 6 Stellen, die von den Mitgliedsstaaten zur eindeutigen fortlaufenden Nummerierung 

verwendet werden können. 

In Kombination mit dem endgültigen Bestimmungsort („final destination“) und dem 

ersten Teil der Seriennummer gibt es 16 gültige Optionen zur Identifizierung der 

zollrelevanten Tätigkeit (siehe Anhang 1). 

Die Streitkräfte haben die Wahl, denselben Aufbau wie oben beschrieben als 

Seriennummer für den NATO-Vordruck 302 zu verwenden. 

Hinweis: Im Falle einer Vorausfertigung (siehe 1.1) muss diese Seriennummer vor der 

Beantragung der Zollauthentifizierung auf dem Vordruck verfügbar gemacht werden.  

 

Mission/Exercise/Transport (Einsatz/Übung/Beförderung): Hier sollte die 

Bezeichnung oder eine kurze Beschreibung der Aktivität, der Übung oder der 

Beförderung vermerkt werden. 

- Mission: Der Einsatz (von NATO oder EU), in dessen Rahmen die Beförderung 

erfolgt. Es ist die Bezeichnung/der Titel des Einsatzes einzufügen, unter der/dem 

dieser bekannt ist. Beispiel: „Nothilfe-Mission Mali“. Wenn möglich, kann ein 

Zeitraum ergänzt werden. 
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- Exercise: Der Name der Übung und eventuell der Zeitraum, in dem diese Übung 

durchgeführt wird.  Beispiel: Übung „Flying Eagle“ vom 16. Feb. – 28. Feb. 2021. 

- Transport: Name des Abgangs- und des Bestimmungsortes. Beispiel: Beförderung 

von Ort „A“ nach Ort „B“.  

 

Mode of transport (Verkehrszweig): Schiene, Straße, Luftweg, Binnenschifffahrt oder 

See oder kombiniert. 

 

Temporary Admission (Vorübergehende Verwendung): Geben Sie an, ob der 

Vordruck für Nicht-Unionswaren zur vorübergehenden Verwendung in der EU 

verwendet wird. Beispiel: Ja, wenn eine Fracht aus den USA befördert wird, um 

vorübergehend in der EU verwendet zu werden. 

 

Name and address of transporter (Name und Anschrift des 

Transportunternehmens): Geben Sie den Namen und die Anschrift des ausführenden 

Transportunternehmens an. Das Transportunternehmen kann den Vordruck 302 beim 

Abgang und bei der Ankunft im Namen der Streitkräfte bei der Zollstelle vorlegen.  

Beispiel: Militäreinheit (z. B. belgische Luftwaffe plus Anschrift) oder Einrichtung (z. B. 

TransPort im Namen der belgischen Luftwaffe plus Anschrift) oder Person (z. B. Thomas 

Carr im Namen der belgischen Luftwaffe plus Anschrift). 

 

Name and address of consignor (Name und Anschrift des Versenders): Geben Sie 

den Namen und die Anschrift des Orts der Versendung an. 

Beispiel: Militäreinheit (z. B. belgische Luftwaffe plus Anschrift) oder Person (z. B. 

Andrew Pall im Namen der belgischen Luftwaffe plus Anschrift). 

 

Name and address of consignee (Name und Anschrift des Empfängers): Geben Sie 

den Namen und die Anschrift des Orts der Lieferung an. 

Beispiel: Militäreinheit (z. B. niederländische Armee plus Anschrift) oder Person (z. B. 

Jan de Groot im Namen der niederländischen Armee plus Anschrift). 

Final destination (Endgültiger Bestimmungsort): Geben Sie den endgültigen 

Bestimmungsort der Waren an. Der ausgeschriebene Name des Landes ist ausreichend. 

Beispiel: Italien 
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Sealed/not sealed (Verschlossen/nicht verschlossen): Nichtzutreffendes streichen. 

Beachten Sie, dass die Entscheidung über die Anbringung von Verschlüssen in dieser 

Phase von den Streitkräften getroffen wird. 

Hinweis: Diese von den Streitkräften getroffene Entscheidung hindert die Zollstelle nicht 

daran, sich nachträglich für die Verwendung von Zollverschlüssen zu entscheiden, wenn 

dies als notwendig erachtet wird. 

 

Remarks (Bemerkungen): Standardmäßig bezieht sich dieses Feld auf die beigefügten 

Versanddokumente (Ladeliste). Fügen Sie die Identifikationsnummern der beigefügten 

Versanddokumente hinzu. Die beiden Dokumente, der EU-Vordruck 302 und das 

Versanddokument, beziehen sich aufeinander. 

Es werden ein separater EU-Vordruck 302 und eine separate Ladeliste für Unionswaren 

und Nicht-Unionswaren erstellt.  

Das Versanddokument muss die Beschreibung der Waren enthalten. Diese muss 

detailliert genug sein, damit die Zollbehörden die Waren eindeutig identifizieren können. 

Sie sollte mindestens die folgenden Angaben enthalten, sofern zutreffend: Anzahl und 

Beschreibung der Packstücke, Zeichen und Nummern, Warenbezeichnung und Brutto-

/Nettogewicht. 

Wenn der EU-Vordruck 302 als Nachweis für den Unionscharakter der Waren verwendet 

wird, ist in diesem Feld der Code T2L bzw. T2LF (für Beförderungen zwischen der EU 

und den steuerlichen Sondergebieten
3
) anzugeben und diese Angabe vom 

bevollmächtigten Vertreter zu unterschreiben, um den zollrechtlichen Status von 

Unionswaren zu bescheinigen. 

 

Seal numbers (Verschlussnummern): 

Wenn die Sendungen verschlossen sind, geben Sie die Kennnummern der Verschlüsse 

an; lassen Sie andernfalls das Feld frei. 

Hinweis: In Fällen, in denen die Verwendung von Zollverschlüssen nachträglich durch 

die Zollstelle beschlossen wurde, wird die Kennnummer von der Zollstelle eingetragen. 

 

Stamp (Stempel): Stempel der ausstellenden militärischen Organisation. 

 

                                                 
3
  Abschnitt 2.8 enthält weitere Informationen zur Verwendung des Vordrucks 302 bei 

grenzüberschreitenden Beförderungen zwischen der EU und steuerlichen Sondergebieten. 
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(Name in full) – Signature – rank and unit-address – date ((Vollständiger Name) – 

Unterschrift – Dienstgrad und Anschrift der Einheit – Datum): 

Name des von der ausstellenden militärischen Organisation bevollmächtigten Vertreters 

mit Unterschrift, Dienstgrad und Anschrift der Einheit. 

Das Datum ist das Datum der Annahme der Waren zur Versendung. 

 

1.3. Vorlage des Vordrucks 302 bei der Versendung
4
 

Artikel 207, Artikel 220a Absätze 2 und 3, Artikel 220b Absätze 2 und 3, Artikel 287 

und 287a UZK-DuR 

Nach dem Ausfüllen müssen der Vordruck 302 (alle fünf Exemplare) und die 

Beförderungspapiere (einschließlich der Ladeliste) bei der benannten Zollbehörde 

vorgelegt werden. Wird im Feld „Remarks“ („Bemerkungen“) der zollrechtliche Status 

der Unionswaren mit T2L oder T2LF gekennzeichnet, so ist dies mit dem Stempel der 

Abgangszollstelle und der Unterschrift des zuständigen Beamten zu authentifizieren. Die 

Zollstelle kann Kontrollen durchführen. Sie kann beschließen, Zollverschlüsse zu 

verwenden, wenn dies für erforderlich gehalten wird, und dies auf dem Vordruck 302 

vermerken. Wenn alles seine Richtigkeit hat, bestätigt die Zollstelle die Echtheit des 

Vordrucks, sofern dieser nicht vorausgefertigt ist, behält das Exemplar 3 und sendet alle 

übrigen Exemplare zurück. Ab diesem Zeitpunkt dürfen zu diesem indossierten 

Vordruck 302 keine weiteren Waren mehr verladen werden. Die Förmlichkeiten 

bezüglich der Gestellung und der Kontrollen sollten in der Vereinbarung geregelt sein. 

Der EU-Vordruck 302 ist für einen Zeitraum von zwölf Monaten ab dem in der 

Seriennummer integrierten Datum gültig. Die Beförderung und das damit verbundene 

Zollverfahren müssen grundsätzlich innerhalb der Gültigkeitsdauer abgeschlossen 

werden, außer im Falle außergewöhnlicher Umstände oder höherer Gewalt.  

Das Transportunternehmen bestätigt zu diesem Zweck die Annahme der Sendung mit 

einem beglaubigten und unterzeichneten Vermerk, aus dem das Abgangsdatum 

hervorgeht. 

 

1.4. Vorlage und Ausfüllen des Vordrucks 302 während der Beförderung  

Anhang 52-01 UZK-DelR. 

                                                 
4
  Bei einigen Zollverfahren, wie z. B. der vorübergehenden Verwendung oder der Wiedereinfuhr, ist die 

Eingangszollstelle in die EU als Zollstelle der Versendung zu betrachten. 
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Gegebenenfalls muss das Transportunternehmen bei jedem Überschreiten der 

Außengrenzen des Zollgebiets die Waren beim Zoll gestellen und den Vordruck 302 und 

die beigefügten Beförderungspapiere vorlegen. 

Hinweis:  

- Beim Überschreiten der EU-Binnengrenzen ist es nicht notwendig, die Waren zu 

gestellen und den Vordruck 302 für Zollzwecke vorzulegen. Wenn nationale 

Verwaltungen eine solche Gestellung bzw. Vorlage vorschreiben, fällt dies nicht 

unter die Zollvorschriften und ist nicht Gegenstand dieses Leitfadens. 

- Wenn Waren im Eisenbahnverkehr befördert werden, können bestimmte 

Vereinfachungen gelten (siehe 2.1). 

 

Das Transportunternehmen muss die Rückseite des Vordrucks 302 wie folgt ausfüllen: 

Signature, name and address of person presenting the goods to the customs 

(Unterschrift, Name und Anschrift der Person, die die Waren beim Zoll gestellt): 

Selbsterklärend 

(on/at place) ((am/in)): Datum und Ort der Gestellung der Waren beim Zoll. 

 

Die Zollstelle kann die Waren kontrollieren und füllt die relevante Zeile in dem für den 

Zoll reservierten Teil auf der Rückseite aller übrigen Exemplare aus und stempelt sie ab. 

Die Zollstelle behält das entsprechende Exemplar 4a, 4b ... in der Reihenfolge des 

Grenzübertritts. Alle übrigen Exemplare müssen dem Transportunternehmen 

zurückgegeben werden. 
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1.5. Vorlage und Ausfüllen des Vordrucks 302 am Bestimmungsort 

Artikel 220a Absätze 2 und 3, Artikel 220b Absätze 2 und 3, Artikel 287 und 287a 

UZK-DuR 

Bei der Ankunft am Bestimmungsort
5
 liefert das Transportunternehmen die Waren an die 

empfangende militärische Organisation.  

Die empfangende militärische Organisation muss den Vordruck 302 ausfüllen und den 

Erhalt auf der Vorderseite wie folgt bestätigen: 

 

(Name in full) – Signature – rank and unit-address – date ((Vollständiger Name) – 

Unterschrift – Dienstgrad und Anschrift der Einheit – Datum): Name des von der 

empfangenden militärischen Organisation bevollmächtigten Vertreters mit Unterschrift, 

Dienstgrad und Anschrift der Einheit. 

Das Datum ist das Datum des Erhalts. 

Der Vordruck muss von den Streitkräften der Bestimmung abgestempelt werden.  

Die Waren, der Vordruck 302 und die Beförderungspapiere werden der benannten 

Zollbehörde des Ortes, an dem die empfangenden Streitkräfte stationiert sind, oder der 

Ausgangszollstelle vorgelegt. Die Zollstelle kann die Waren kontrollieren. Die 

Förmlichkeiten bezüglich der Gestellung und der Kontrollen sollten in der Vereinbarung 

oder in sonstigen zwischen den Streitkräften und der zuständigen benannten Zollbehörde 

am Bestimmungsort getroffenen Abmachungen geregelt werden. 

Wenn alles seine Richtigkeit hat, stempelt die Zollstelle den Vordruck 302 in der 

entsprechenden Zeile auf den Rückseiten aller übrigen Exemplare ab. Die Zollstelle 

behält das Exemplar 4 und sendet das Exemplar 5 an die auf dem Vordruck 302 

angegebene Zollstelle zurück.  

 

Alle übrigen Exemplare werden den empfangenden Streitkräften zurückgegeben, die 

ihrerseits Exemplar 1 behalten und Exemplar 2 an die versendenden Streitkräfte 

zurücksenden. 

 

  

                                                 
5
  Im Fall einer (vorübergehenden) Ausfuhr mit einem EU-Vordruck 302 wird die Ausgangszollstelle aus 

der EU als Bestimmungsort betrachtet. 
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1.6. Verwendung der verschiedenen Exemplare des Vordrucks 302 

In der folgenden Abbildung ist dargestellt, wie die verschiedenen Exemplare des 

Vordrucks 302 verwendet werden und wer sie erhält. 

 

Hinweis: 

 Das Schema veranschaulicht Beförderungen zwischen zwei innerhalb der EU 

gelegenen Orten. Dies wäre typisch für eine Beförderung im Unionsversand. 

Durchgangszollstellen kommen immer dann zum Einsatz, wenn die 

Außengrenzen eines Zollgebiets überschritten werden. 

 Im Falle der (vorübergehenden) Ausfuhr und Wiederausfuhr fungiert die 

Zollstelle am Abgangsort als Ausfuhrzollstelle und die Zollstelle am 

Bestimmungsort als Ausgangszollstelle. 

 Im Falle der Wiedereinfuhr und der vorübergehenden Verwendung fungiert die 

Zollstelle am Ort des Abgangs als Eingangszollstelle. 

 

1.7. Muster des Vordrucks 302 

Der NATO-Vordruck 302 ist in der Anlage zu dem am 19. Juni 1951 unterzeichneten 

Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer 

Truppen enthalten. 

Der EU-Vordruck 302 ist in Anhang 52-01 der UZK-DelR enthalten und muss mit 

diesem Muster übereinstimmen. Er muss in englischer oder französischer Sprache 

abgefasst sein. Werden die Eintragungen handschriftlich gemacht, so müssen sie deutlich 
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lesbar sein. Jeder EU-Vordruck 302 trägt zur Kennzeichnung eine Seriennummer, die 

auch aufgedruckt sein kann.   
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Vorderseite des EU-Vordrucks 302: 

EU FORM 302 / FORMULAIRE UE 302 

 
 

Document for customs purposes for goods used for military activity only and not for commercial gain. 

Document à usage douanier relatif à des marchandises utilisées exclusivement pour des activités militaires 

et sans intention commerciale  
Copy n°: Serial N° Mission/Exercise/Transport: 
Exemplaire n° : Numéro Mission/Exercice/Transport: 

                  
Mode of transport: 

Mode de transport: 
      

Temporary Admission (yes/no): 
Admission temporaire (oui/non): 

      

Name and address of transporter:  
Nom et adresse du transporteur: 
      

 

Name and address of consignor  
Nom et adresse de l’expéditeur 
      

Name and address of consignee 
Nom et adresse du destinataire  
      

  

Final destination / Destination finale:       

Sealed/not sealed (*): when sealed: seal numbers, quantity and sealing authority will be show below. 
 

Scellé/sans scellé (*) : si l’envoi a été scellé, indiquer ci-dessous l’espèce, le numéro et le nombre des scellés et l’autorité qui les a apposés. 
Remarks: See attached shipping documents 

Observations: Voir documents d’expédition en annexe 

Seal numbers 

Numéros des scellés  

(Stamp / Cachet) 
I (name in full) certify that the shipment described herein is transported under the authority of 

the military and contains only goods for their use without any commercial intent. 
Je (nom et prénom) certifie que l’envoi décrit ci-dessus est transporté avec l’autorisation des forces militaires et contient uniquement des 

marchandises destinées à leur usage et sans intention commerciale. 

 
 

Signature ________________________________________ Rank and unit-address / Grade et adresse de l’unité:        
Date:       

________________________________________________________________________________________________________________________

____ 
Certificate of receipt / Certificat de réception  

I (name in full) certify that the goods listed above have been received as described. 
Je (nom et prénom) certifie que les marchandises indiquées ci-dessus ont été reçues et sont conformes. 

 

Signature ________________________________________ Rank and unit-address / Grade et adresse de l’unité:        
Date:       

________________________________________________________________________________________________________________________
____ 

This is an accountable document which constitutes both an official certificate of import/export autorisation and a customs declaration / Ce 

document est un document officiel engageant votre responsabilité, servant à la fois de licence d’importation et d’exportation ainsi que de 
déclaration en douane. 
For instructions for use of this document see overleaf / Voir au verso les instructions pour l’utilisation de ce document. 
Delete where inapplicable / Biffer la mention inutile. 
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Rückseite des EU-Vordrucks 302: 

 

EU FORM 302 / FORMULAIRE UE 302 
I undertake 
1. to present this import/export notification to the appropriate customs authorities together with such goods as have not been accepted by the 

EU forces entity led to receive goods. 
2. not to hand such goods to any third party or parties without due observance of the current customs and other requisition of the land which 

delivery of the goods has been refused. 
3. to present my credentials to the customs authorities on demand. 
4. This form is not to be used for commercial intent (i.e. the buying or selling of products). 
Je m’engage 
1. à présenter aux autorités douanières compétentes, cette déclaration d’importation/d’exportation, avec les marchandises qui ne seraient pas 
acceptées par l’unité des Forces UE. 
2. à ne céder ces marchandises à de tierces personnes, sans accomplir les formalités douanières et autres prévues par la réglementation en 

vigueur dans le pays où les marchandises ont été refusées. 
3. à présenter mes papiers d’identité sur demande aux autorités douanières. 

4. Ce formulaire ne peut pas être utilisé à des fins commerciales (par exemple, pour acheter ou vendre des marchandises). 

Signature, name and address of person presenting the goods to customs 
Signature, nom et adresse de la personne qui présente les marchandises à la douane 

 
__________________________________________________________________________________      

Goods presented to customs authorities (on/at place) 
Marchandises présentées aux autorités douanières (date et lieu) 

FOR CUSTOMS ONLY / PARTIE RESERVEE A LA DOUANE 
 

 
Land 
Pays 

Customs Office 
Bureau de douanes 

Date of crossing 
Date du passage 

Signature of customs officer and remarks 

Signature du douanier et obs 
 

Official customs 

stamp 
Cachet de la 

douane 

Exit   Sortie 
     

Entry   

Entrée 
     

Exit   Sortie 
     

Entry   
Entrée 

     

INSTRUCTIONS FOR THE CONSIGNOR / INSTRUCTION POUR L’EXPEDITEUR  
THE CONSIGNOR will present all copies of the shipment to the transporter. Tampering with the forms by means of erasures of addition there 

to by the consignor and/or the transporter of their employees will void this declaration. 
L’EXPEDITEUR doit remettre tous les exemplaires au transporteur en même temps que l’envoi. L’altération des documents (suppressions ou 

additions) par l’expéditeur, le transporteur ou leurs employés entraîne automatiquement la nullité de cette déclaration. 
DISTRIBUTION OF COPIES 

Copy n° 1 Will be handed over to the consignee together with the shipment by the transporter after customs officials have processed and 

stamped this copy. 
Copy n° 2 Should be returned by recipient to the despatching agency together with an acknowledgment of receipt. 
Copy n° 3 Is intended for processing and retention by customs officials of origin. 
Copy n° 4 Is intended for retention by customs officials of destination. For transit purposes further copies as necessary, to be marked 4a, 

4b, etc. are intended for retention by customs officials of transit countries concerned. 
Copy n° 5 Is intended for retention by the issuing organisation. 

DESTINATION DES EXEMPLAIRES 
Exemplaire n°1  Doit être remis au destinataire avec les marchandises, par le transporteur après avoir été complété et visé par les autorités 

douanières   

Exemplaire n°2  Doit être renvoyé par le destinataire au service d’expédition avec un accusé de réception. 
Exemplaire n° 3  Destiné au service des douanes du pays d’expédition qui le complète et le conserve dans ses archives. 

Exemplaire n° 4  Destiné au service des douanes du pays destinataire pour le conserver dans ses archives. En cas de transit, seront établis des 

exemplaires supplémentaires numérotés 4a, 4b, etc. destinés aux services des douanes des pays de transit concernés pour y 
être conservés. 

Exemplaire n°5  Destiné à l’unité militaire qui a établi ce document pour le conserver dans ses archives. 
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TEIL 2: ZOLLRELEVANTE AKTIVITÄTEN  

2.  

2.1. Begriffsbestimmungen und Konzepte 

- Zollamtliche Überwachung: 

Artikel 134 UZK 

Waren, die in das Zollgebiet der Union verbracht werden, unterliegen ab dem Zeitpunkt 

ihres Eingangs der zollamtlichen Überwachung und können Zollkontrollen unterzogen 

werden. Sie unterliegen gegebenenfalls Verboten und Beschränkungen, die unter 

anderem aus folgenden Gründen gerechtfertigt sein können: Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung oder Sicherheit, Schutz der Gesundheit und des Lebens 

von Menschen, Tieren oder Pflanzen, Schutz der Umwelt, Schutz des nationalen 

Kulturguts von künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem Wert, Schutz des 

gewerblichen Eigentums – wozu auch Kontrollen in Bezug auf Drogenausgangsstoffe, 

Waren, die bestimmte Rechte des geistigen Eigentums verletzen, und Bargeld gehören – 

sowie Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung und Bewirtschaftung der 

Fischereiressourcen oder von handelspolitischen Maßnahmen.  

Sie bleiben so lange unter zollamtlicher Überwachung, wie dies für die Ermittlung ihres 

zollrechtlichen Status erforderlich ist, und sie dürfen daraus nicht ohne Erlaubnis der 

Zollbehörden entfernt werden.  

Unbeschadet des Artikels 254 unterliegen Unionswaren nicht mehr der zollamtlichen 

Überwachung, sobald ihr zollrechtlicher Status festgestellt ist. 

Nicht-Unionswaren bleiben unter zollamtlicher Überwachung, bis sich ihr zollrechtlicher 

Status ändert oder sie aus dem Zollgebiet der Union verbracht oder zerstört werden. 

 

- Benannte Zollstelle: 

Artikel 221 Absätze 5 und 6 UZK-DuR 

Die Zollbehörde jedes Mitgliedstaats benennt die Zollstelle(n), die für die 

Zollförmlichkeiten und -kontrollen in Bezug auf Waren zuständig ist bzw. sind, die im 

Rahmen militärischer Aktivitäten unter Verwendung des EU-Vordrucks 302 und des 

NATO-Vordrucks 302 zu befördern oder zu verwenden sind, wenn auf dem 

Hoheitsgebiet des jeweiligen Mitgliedstaats NATO-Truppen stationiert sind, die den 

NATO-Vordruck 302 verwenden dürfen (siehe Anhang 2). 
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- Im Rahmen militärischer Aktivitäten zu befördernde oder zu verwendende 

Waren 

Artikel 1 Nummer 49 UZK-DelR 

sind alle zu befördernden oder zu verwendenden Waren: 

a) im Zusammenhang mit Aktivitäten, die von den zuständigen Militärbehörden eines 

Mitgliedstaats oder mehrerer Mitgliedstaaten oder eines Drittlands, mit dem ein 

Mitgliedstaat oder mehrere Mitgliedstaaten ein Abkommen über die Durchführung 

militärischer Tätigkeiten im Zollgebiet der Union geschlossen haben, organisiert 

werden oder unter deren Kontrolle stattfinden, oder 

b) im Zusammenhang mit militärischen Aktivitäten  

o im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der 

Europäischen Union (GSVP) oder 

o im Rahmen des am 4. April 1949 in Washington D.C. unterzeichneten 

Nordatlantikvertrags. 

Militärische Waren, die im Rahmen kommerzieller Zwecke befördert werden, sind 

ausgenommen. 

Für die Verbringung von Waffen und anderen militärischen Ausrüstungsgütern, die 

während eines Einsatzes beschlagnahmt wurden, in das Zollgebiet der EU gilt der 

Vordruck 302 nicht. Diese Waren unterliegen den allgemeinen Zollvorschriften und -

verfahren oder gegebenenfalls dem besonderen Verfahren für die Aussetzung der 

Einfuhrabgaben für bestimmte Waffen und militärische Ausrüstung gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 150/2003 des Rates. 

Die Vereinfachung, die durch die Verwendung des Vordrucks 302 vorgesehen ist (gemäß 

Artikel 140 Absatz 1 Buchstabe f UZK-DelR in der geänderten Fassung), kann auch für 

die Förmlichkeiten der Ausfuhranmeldung gemäß Artikel 269 Absatz 2 Buchstabe c und 

Absatz 3 UZK gelten. Folglich kann ein Vordruck 302 auch für die Lieferung von Waren 

durch eine militärische Abteilung für Militärflugzeuge oder Militärschiffe verwendet 

werden. 

Wenn solche Lieferungen Unionswaren betreffen, würde dies bedeuten, dass die 

Steuerbehörden den von den empfangenden Streitkräften ordnungsgemäß ausgefüllten 

Vordruck 302 als Nachweis für eine solche Lieferung und somit als Begründung für die 

damit verbundene Mehrwertsteuer- oder Verbrauchsteuerbefreiung akzeptieren. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0150&qid=1594970011898&from=DE
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Möglicherweise wollen Militärbehörden daher bei den Steuerbehörden ihres 

Mitgliedstaates erfragen, ob ein Vordruck 302 als Nachweis für solche Lieferungen 

akzeptiert würde. 

 

- NATO-Vordruck 302 

Artikel 1 Nummer 50 UZK-DelR 

Wie in der Einleitung zu diesem Leitfaden erwähnt, sind der NATO-Vordruck 302 und 

der EU-Vordruck 302 für Zollzwecke gleichwertig, und es hängt von der Art der 

militärischen Aktivität ab, welche Version des Vordrucks 302 zu verwenden ist. 

Die Rechtsgrundlage des NATO-Vordrucks 302 ist das am 19. Juni 1951 in London 

unterzeichnete Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die 

Rechtsstellung ihrer Truppen. Er kann von oder im Namen von NATO-Streitkräften für 

die grenzüberschreitende Beförderung von Waren genutzt werden, die im 

Zusammenhang mit militärischen Aktivitäten der NATO im Rahmen des am 4. April 

1949 in Washington D.C. unterzeichneten Nordatlantikvertrags befördert oder verwendet 

werden sollen. Es gilt zu beachten, dass nicht alle EU-Mitgliedstaaten Mitglieder der 

NATO sind. Dennoch können diese Länder berechtigt sein, den NATO-Vordruck 302 auf 

der Grundlage eines mit der NATO abgeschlossenen individuellen Partnerschafts- und 

Kooperationsprogramms oder eines ähnlichen Instruments (z. B. PfP – Partnerschaft für 

den Frieden) zu verwenden, wenn ihre Waren im Zusammenhang mit militärischen 

Aktivitäten im Rahmen des Nordatlantikvertrags befördert oder verwendet werden 

sollen. Die Verwendung des NATO-Vordrucks 302 ist freiwillig.  

 

- EU-Vordruck 302 

Artikel 1 Nummer 51 UZK-DelR 

Wie in der Einleitung zu diesem Leitfaden erwähnt, sind der EU-Vordruck 302 und der 

NATO-Vordruck 302 für Zollzwecke gleichwertig, und es hängt von der Art der 

militärischen Aktivität ab, welche Version des Vordrucks 302 zu verwenden ist. 

Die Rechtsgrundlage des EU-Vordrucks 302 bildet die Verordnung (EU) Nr. 952/2013. 

Er kann von oder im Namen von Streitkräften der EU-Mitgliedstaaten für 

grenzüberschreitende Beförderungen von Waren verwendet werden, die in folgenden 

Zusammenhängen befördert oder verwendet werden sollen:  

- im Zusammenhang mit Aktivitäten, die von den zuständigen Militärbehörden eines 

Mitgliedstaats oder mehrerer Mitgliedstaaten oder eines Drittlands, mit dem ein 
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Mitgliedstaat oder mehrere Mitgliedstaaten ein Abkommen über die Durchführung 

militärischer Aktivitäten im Zollgebiet der Union geschlossen haben, organisiert 

werden oder die unter deren Kontrolle stattfinden oder 

- im Zusammenhang mit militärischen Aktivitäten, die im Rahmen der Gemeinsamen 

Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union (GSVP) durchgeführt 

werden. 

Die Verwendung des EU-Vordrucks 302 ist freiwillig.  

Der EU-Vordruck 302 ist in Anhang 52-01 UZK-DelR enthalten und wird von den oder 

im Namen der zuständigen nationalen Militärbehörden eines Mitgliedstaats für die 

Beförderung oder Verwendung von Waren im Rahmen militärischer Aktivitäten 

ausgestellt. 

 

- Personen, die in das Verfahren einbezogen sind: 

Von der zuständigen nationalen Militärbehörde, die für die Organisation der Beförderung 

zuständig ist: Dabei kann es sich entweder um militärisches Personal oder um Personal 

der zivilen Komponente (d. h. Personal des Verteidigungsministeriums/Beamte) handeln.  

Zollbeamte/Beamte, die von der nationalen Zollbehörde benannt werden, die von der 

militärischen Aktivität betroffen ist.  

Auftragnehmer können den von der Militärbehörde bereitgestellten ausgefüllten EU-

Vordruck 302 verwenden, dürfen diesen aber nicht ausfüllen oder ändern. 

 

- Der Anmelder und seine Verantwortlichkeiten: 

Gemäß der im geänderten Artikel 141 UZK-DelR vorgesehenen Vereinfachung gelten im 

Rahmen militärischer Aktivitäten unter Verwendung eines Vordrucks 302 zu befördernde 

oder zu verwendende Waren durch ihre Gestellung beim Zoll als zur Überlassung zum 

zollrechtlich freien Verkehr, zur vorübergehenden Verwendung, zur Durchfuhr, zur 

Ausfuhr oder zur Wiederausfuhr angemeldet, sofern die Angaben auf dem Vordruck 302 

den Zollbehörden vorliegen und von ihnen akzeptiert werden.  

Wenn Waren, die im Rahmen militärischer Aktivitäten unter Verwendung eines 

Vordrucks 302 befördert oder verwendet werden, beim Zoll gestellt werden, gilt die 

Person, die bescheinigt hat, dass die auf dem Vordruck beschriebene Sendung unter der 

Aufsicht des Militärs befördert wird und nur Waren für die Verwendung durch das 

Militär ohne jegliche kommerzielle Absicht enthält, als Anmelder im Sinne von Artikel 5 

Nummer 15 UZK.  
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Entsteht eine Zollschuld, so gelten die Bestimmungen aus Titel III Kapitel 1 UZK, 

insbesondere die Artikel 77 Absatz 3, Artikel 79 Absätze 3 und 4 sowie die Artikel 80, 

81, 82 und 84 UZK bezüglich der Ermittlung des Zollschuldners. 

 

- Vorübergehende Verwendung – Antragsteller und Inhaber des Verfahrens: 

Wenn Waren, die im Rahmen militärischer Aktivitäten unter Verwendung eines 

Vordrucks 302 befördert oder verwendet werden, zur vorübergehenden Verwendung 

angemeldet werden, ist eine Bewilligung der Zollbehörden erforderlich (Artikel 211 

UZK). Gemäß Artikel 141 Absätze 6 und 7 UZK-DelR gelten diese Waren durch ihre 

Gestellung bei der Zollstelle gemäß Artikel 139 bzw. Artikel 267 Absatz 2 des Zollkodex 

als zur vorübergehenden Verwendung angemeldet, sofern die auf dem Vordruck 302 

enthaltenen Angaben von den Zollbehörden akzeptiert werden und ihnen zur Verfügung 

stehen.  

Eine solche Zollanmeldung gilt an sich als Antrag auf die oben genannte Bewilligung zur 

vorübergehenden Verwendung (Artikel 163 Absätze 1 und 4 UZK-DelR). Die 

Bewilligung wird durch die Überlassung der Waren zum jeweiligen Zollverfahren erteilt 

(Artikel 262 UZK-DuR).  

Da durch die Anmeldung zur vorübergehenden Verwendung derjenigen Person, der die 

Bewilligung erteilt wurde, Verpflichtungen auferlegt werden, ist die Anmeldung von 

dieser Person oder ihrem Vertreter abzugeben (siehe Abschnitt „Der Anmelder und seine 

Verantwortlichkeiten“). Dies bedeutet auch, dass der Inhaber des Verfahrens der 

vorübergehenden Verwendung (gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 5 Nummer 35 

UZK) stets der Inhaber der Bewilligung ist. 

 

- Die ausstellende Organisation 

Die ausstellende Organisation des EU-Vordrucks 302 kann sich von Land zu Land 

unterscheiden; möglich sind: 

- das nationale Unterstützungselement,  

- das National Movement Coordination Center,  

- die Militärzollstelle oder  

- eine andere militärische Organisation. 

Siehe auch Anhang 2. 
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Hinweis: Die Zollbehörde, die für den Ort zuständig ist, von dem aus die Waren 

versendet werden, wird als die Zollbehörde angegeben, an die das Exemplar 5 

zurückgesandt werden muss. 

Im Falle multinationaler Aktivitäten muss jedes nationale Kontingent einen eigenen EU-

Vordruck 302 erstellen, der von den jeweiligen nationalen Behörden bestätigt werden 

muss. 

Wenn sowohl Unionswaren als auch Nicht-Unionswaren befördert werden müssen, sind 

jeweils separate EU-Vordrucke 302 zu verwenden. 

 

- Exemplare des Vordrucks 302: 

Die Verteilung der Exemplare muss nachgeprüft und einheitlich angewandt werden.  

Der EU-Vordruck 302 liegt der eigentlichen Sendung bei. Es sind verschiedene Parteien 

beteiligt, die in einer bestimmten Reihenfolge ein bestimmtes Exemplar des EU-

Vordrucks 302 erhalten. Der Prozessablauf ist oben in Teil 1 beschrieben. In Abschnitt 0 

ist dargestellt, wie die einzelnen Exemplare verwendet werden und wer sie erhalten soll. 

 

- Von den Streitkräften zu erbringende Sicherheitsleistung: 

Artikel 89 Absatz 7 UZK 

Streitkräfte sind gemäß Artikel 89 Absatz 7 UZK von der Verpflichtung befreit, eine 

Sicherheitsleistung für eine möglicherweise entstehende oder eine entstandene 

Zollschuld zu erbringen. 

 

Anbringen von Verschlüssen an militärischen Sendungen: 

Artikel 302 UZK-DuR 

Die Zollbehörden haben jederzeit das Recht, militärische Waren zu verschließen, wenn 

sie sich dafür entscheiden. Im Allgemeinen wendet die Zollstelle Artikel 302 UZK-DuR 

für Waren an, die im Rahmen militärischer Aktivitäten befördert oder verwendet werden 

sollen, und kann beschließen, die Waren nicht zu verschließen und sich stattdessen auf 

die Beschreibung der Waren in Vordruck 302 oder in den ergänzenden Unterlagen zu 

stützen, unter der Voraussetzung, dass diese Beschreibung so präzise ist, dass die Waren 

leicht identifiziert werden können und dass sie Angaben zur Menge und Art sowie zu 

besonderen Merkmalen wie den Seriennummern der Waren enthält. 
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- Förmlichkeiten beim Ein- und Ausgang: 

Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe h und Artikel 245 Absatz 1 Buchstabe i UZK-DelR 

Was die Risikoanalyse zu Zwecken des Schutzes und der Sicherheit durch die Zollstelle 

betrifft, so wird für Waren, die im Rahmen militärischer Aktivitäten unter Verwendung 

eines NATO-Vordrucks 302 oder eines EU-Vordrucks 302 befördert oder verwendet 

werden, von der Verpflichtung zur Abgabe einer summarischen Eingangsanmeldung und 

einer Vorabanmeldung gemäß Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe h und Artikel 245 

Absatz 1 Buchstabe i UZK-DelR abgesehen. 

 

- Warenbeförderungen im Eisenbahnverkehr: 

Artikel 304 Absatz 6 UZK-DuR 

Wenn Waren im Eisenbahnverkehr unter Verwendung des EU-Vordrucks 302 als 

Versandanmeldung befördert werden und die Durchgangszollstelle den Grenzübergang 

der Waren auf andere Weise überprüfen kann, müssen die Waren der 

Durchgangszollstelle nicht gestellt und der EU-Vordruck 302 nicht dort abgegeben 

werden. Diese Überprüfung findet nur im Bedarfsfall statt. Die Überprüfung kann 

nachträglich vorgenommen werden. 

- Einziges Gebiet für Versandzwecke: 

Artikel 228 UZK 

Werden Waren zwischen zwei innerhalb des Zollgebiets der Union gelegenen Orten mit 

Vordruck 302 befördert, so gilt das Zollgebiet der Union für die Zwecke dieser 

Beförderung als ein einziges Gebiet. 

 

- Unionswaren 

Artikel 5 Nummer 23, Artikel 134 Absatz 1 und Artikel 154 UZK  

sind Waren, die  

a) im Zollgebiet der Union vollständig gewonnen oder hergestellt wurden und bei deren 

Herstellung keine aus Ländern oder Gebieten außerhalb des Zollgebiets der Union 

eingeführten Waren verwendet wurden,  

b) aus Ländern oder Gebieten außerhalb des Zollgebiets der Union in dieses Gebiet 

verbracht und zum zollrechtlich freien Verkehr überlassen wurden,  

c) im Zollgebiet der Union entweder ausschließlich aus Waren nach Buchstabe b oder 

aus Waren nach den Buchstaben a und b gewonnen oder hergestellt wurden. 
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Unionswaren, die in das Zollgebiet der Union verbracht werden, unterliegen ab dem 

Zeitpunkt ihres Eingangs der zollamtlichen Überwachung und können Zollkontrollen 

unterzogen werden. Sie bleiben so lange unter zollamtlicher Überwachung, wie dies für 

die Ermittlung ihres zollrechtlichen Status erforderlich ist, und sie dürfen daraus nicht 

ohne Erlaubnis der Zollbehörden entfernt werden. 

Unionswaren verlieren den zollrechtlichen Status von Unionswaren und werden zu 

Nicht-Unionswaren,  

a) wenn sie aus dem Zollgebiet der Union verbracht werden, sofern nicht die 

Vorschriften über den internen Versand Anwendung finden,  

b) wenn sie, sofern dies nach den zollrechtlichen Vorschriften zulässig ist, in das 

externe Versandverfahren, die Lagerung oder die aktive Veredelung übergeführt 

werden,  

c) wenn sie nach Überführung in die Endverwendung entweder zugunsten der 

Staatskasse aufgegeben werden oder zerstört werden und Abfall übrig bleibt,  

d) wenn die Zollanmeldung zum zollrechtlich freien Verkehr nach Überlassung der 

Waren für ungültig erklärt wird.  

 

- Nicht-Unionswaren 

Artikel 5 Nummer 24 und Artikel 134 Absatz 1 UZK 

sind andere als die oben unter „Unionswaren“ genannten Waren oder Waren, die den 

zollrechtlichen Status als Unionswaren verloren haben. 

Nicht-Unionswaren, die in das Zollgebiet der Union verbracht werden, unterliegen ab 

dem Zeitpunkt ihres Eingangs der zollamtlichen Überwachung und können 

Zollkontrollen unterzogen werden. Die Waren bleiben unter zollamtlicher Überwachung, 

bis sich ihr zollrechtlicher Status ändert oder sie aus dem Zollgebiet der Union verbracht 

oder zerstört werden. 

 

 

- Handel mit steuerlichen Sondergebieten: 

Artikel 1 Nummer 35 UZK-DelR 

Steuerliche Sondergebiete sind ein Teil des Zollgebiets der Union, in dem die 

Bestimmungen der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das 

gemeinsame Mehrwertsteuersystem oder der Richtlinie 2008/118/EG des Rates vom 
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16. Dezember 2008 über das allgemeine Verbrauchsteuersystem und zur Aufhebung der 

Richtlinie 92/12/EWG keine Anwendung finden. 

Artikel 1 Absatz 3 UZK 

Bestimmte zollrechtliche Vorschriften, einschließlich der darin vorgesehenen 

Vereinfachungen, gelten für den Handel mit Unionswaren aus, zwischen oder in 

steuerliche(n) Sondergebiete(n) und Teile(n) der EU, die keine steuerlichen 

Sondergebiete sind. 

Beispiele hierfür enthält Abschnitt 2.8. 

 

2.2. Ausfuhr oder vorübergehende Ausfuhr aus der EU 

Die Ausfuhr bezieht sich auf das Zollverfahren, mit dem Unionswaren aus dem 

Zollgebiet der EU verbracht werden. 

Die vorübergehende Ausfuhr erfolgt nach demselben Verfahren wie die Ausfuhr, bezieht 

sich jedoch auf die besondere Situation, dass Unionswaren vorübergehend aus dem 

Zollgebiet der EU verbracht werden, um sie nach einem bestimmten Zeitraum wieder in 

die EU einzuführen. 

Bei diesem Verfahren wird zwischen der Ausfuhrzollstelle und der Ausgangszollstelle 

unterschieden. Die Ausfuhrzollstelle ist die Zollstelle, die für den Ort in der EU 

zuständig ist, an dem die (vorübergehende) Ausfuhr beginnt. Die Ausgangszollstelle ist 

die Zollstelle in der EU, die für den Ort zuständig ist, an dem die Waren das Zollgebiet 

der EU verlassen. Die Ausfuhrzollstelle und die Ausgangszollstelle können in zwei 

verschiedenen EU-Mitgliedstaaten liegen. 

Die Zollförmlichkeiten für den Übertritt über die Grenze zum Bestimmungsland hängen 

von den Anforderungen des jeweiligen Landes ab und sind daher nicht Gegenstand 

dieses Leitfadens.  

 

NATO-Vordruck 302 

Artikel 140 Absatz 1 Buchstabe f und Artikel 141 Absatz 6 UZK-DelR 

Artikel 218, Artikel 220a und Artikel 221 Absatz 5 UZK-DuR 

Die Verwendung des NATO-Vordrucks 302 als Anmeldung zur (vorübergehenden) 

Ausfuhr ist in Artikel 140 Absatz 1 Buchstabe f und in Artikel 141 Absatz 6 UZK-DelR 

geregelt. Werden Waren, die im Rahmen militärischer Aktivitäten unter Verwendung 

eines NATO-Vordrucks 302 befördert oder verwendet werden sollen, nicht auf andere 
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Weise angemeldet (z. B. durch eine Standardzollanmeldung), so gelten sie durch ihre 

Gestellung beim Zoll als zur Ausfuhr angemeldet, sofern die Angaben im NATO-

Vordruck 302 den Zollbehörden vorliegen und von ihnen akzeptiert werden. Weitere 

Verfahrensvorschriften sind in Artikel 218, Artikel 220a und Artikel 221 Absatz 5 UZK-

DuR festgelegt. 

 

EU-Vordruck 302 

Artikel 140 Absatz 1 Buchstabe f und Artikel 141 Absatz 7 UZK-DelR 

 

Artikel 218, Artikel 220b und Artikel 221 Absatz 6 UZK-DuR 

Die Verwendung des EU-Vordrucks 302 als Anmeldung zur (vorübergehenden) Ausfuhr 

ist in Artikel 140 Absatz 1 Buchstabe f und in Artikel 141 Absatz 7 UZK-DelR geregelt. 

Werden Waren, die im Rahmen militärischer Aktivitäten unter Verwendung eines EU-

Vordrucks 302 befördert oder verwendet werden sollen, nicht auf andere Weise 

angemeldet (z. B. durch eine Standardzollanmeldung), so gelten sie durch ihre 

Gestellung beim Zoll als zur Ausfuhr angemeldet, sofern die Angaben im EU-

Vordruck 302 den Zollbehörden vorliegen und von ihnen akzeptiert werden. Weitere 

Verfahrensvorschriften sind in Artikel 218, Artikel 220b und Artikel 221 Absatz 6 UZK-

DuR festgelegt. 

 

Das Schema in Abschnitt 1.6 veranschaulicht die Verwendung der verschiedenen 

Exemplare des Vordrucks 302, wobei zu berücksichtigen ist, dass 

 die Zollstelle am Abgangsort als Ausfuhrzollstelle gilt und  

 die Zollstelle am Bestimmungsort als Ausgangszollstelle gilt. 

 

2.3. Wiedereinfuhr in die EU nach vorübergehender Ausfuhr 

Die Wiedereinfuhr bezeichnet das Zollverfahren, bei dem Nicht-Unionswaren, die 

ursprünglich als Unionswaren aus dem Zollgebiet der Union ausgeführt wurden, 

innerhalb von drei Jahren wieder in dieses Zollgebiet eingeführt und dort zur 

Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr angemeldet werden. In solchen Fällen 

kann gemäß Artikel 203 UZK eine Befreiung von den Einfuhrabgaben gewährt werden. 

In Artikel 203 Absatz 2 UZK heißt es, dass die Frist von drei Jahren überschritten 

werden kann, um besonderen Umständen Rechnung zu tragen. 
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Informationen, aus denen hervorgeht, dass die Bedingungen für die Befreiung erfüllt 

sind, können dadurch erbracht werden, dass auf dem Vordruck 302, der für die 

Wiedereinfuhr der Waren verwendet wird, auf den Vordruck 302 Bezug genommen wird, 

mit dem die Waren vorübergehend aus der EU ausgeführt wurden (siehe Abschnitt 2.2). 

Für die Zwecke dieses Verfahrens können die Waren zwischen dem Ort ihres Eingangs 

in das Zollgebiet der EU und ihrem endgültigen Bestimmungsort im externen 

Versandverfahren befördert werden. In solchen Fällen kommt das externe 

Versandverfahren gemäß Abschnitt 2.6 zur Anwendung. 

Die Zollförmlichkeiten für die Ausfuhr und den Ausgang aus einem Land außerhalb des 

Zollgebiets der EU hängen von den Anforderungen des jeweiligen Landes ab und sind 

daher nicht Gegenstand dieses Leitfadens.  

 

NATO-Vordruck 302 

Artikel 138 Absatz 1 Buchstabe i und Artikel 141 Absatz 6 UZK-DelR 

Artikel 218, Artikel 220a und Artikel 221 Absatz 5 UZK-DuR 

Die Verwendung des NATO-Vordrucks 302 als Zollanmeldung zur Überlassung zum 

zollrechtlich freien Verkehr ist in Artikel 138 Absatz 1 Buchstabe i und in Artikel 141 

Absatz 6 UZK-DelR geregelt. Werden Waren, für die ein NATO-Vordruck 302 vorliegt 

und die gemäß Artikel 203 des Zollkodex als Rückwaren von den Einfuhrabgaben befreit 

sind, nicht auf andere Weise angemeldet (z. B. durch eine Standardzollanmeldung), so 

gelten sie durch ihre Gestellung beim Zoll als zur Überlassung zum zollrechtlich freien 

Verkehr angemeldet, sofern die Angaben im NATO-Vordruck 302 den Zollbehörden 

vorliegen und von ihnen akzeptiert werden. Weitere Verfahrensvorschriften sind in 

Artikel 218, Artikel 220a und Artikel 221 Absatz 5 UZK-DuR festgelegt. 

 

 

EU-Vordruck 302 

Artikel 138 Absatz 1 Buchstabe i und Artikel 141 Absatz 7 UZK-DelR 

Artikel 218, Artikel 220b und Artikel 221 Absatz 6 UZK-DuR 

Die Verwendung des EU-Vordrucks 302 als Zollanmeldung zur Überlassung zum 

zollrechtlich freien Verkehr ist in Artikel 138 Absatz 1 Buchstabe i und in Artikel 141 

Absatz 7 UZK-DelR geregelt. Werden Waren, für die ein EU-Vordruck 302 vorliegt und 

die gemäß Artikel 203 des Zollkodex als Rückwaren von den Einfuhrabgaben befreit 

sind, nicht auf andere Weise angemeldet (z. B. durch eine Standardzollanmeldung), so 
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gelten sie durch ihre Gestellung beim Zoll als zur Überlassung zum zollrechtlich freien 

Verkehr angemeldet, sofern die Angaben im EU-Vordruck 302 den Zollbehörden 

vorliegen und von ihnen akzeptiert werden. Weitere Verfahrensvorschriften sind in 

Artikel 218, Artikel 220a und Artikel 221 Absatz 5 UZK-DuR festgelegt. 

 

Das Schema in Abschnitt 1.6 veranschaulicht die Verwendung der verschiedenen 

Exemplare des Vordrucks 302, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Zollstelle am 

Abgangsort als Eingangszollstelle gilt. 

 

2.4. Vorübergehende Verwendung in der EU 

Die vorübergehende Verwendung ist ein Zollverfahren, bei dem Nicht-Unionswaren in 

das Zollgebiet der Union verbracht werden, um sie nach Ablauf einer bestimmten Frist 

wiederauszuführen. Solange sich die Waren im Zollgebiet der Union befinden, sollen sie, 

abgesehen von der normalen Wertminderung, keine Veränderungen aufgrund ihrer 

Verwendung, erfahren. Reparatur- und Wartungsarbeiten können für das Verfahren der 

vorübergehenden Verwendung jedoch ebenfalls akzeptiert werden. So kann 

beispielsweise ein Panzer, der zu Schulungszwecken aus einem Drittland in das 

Zollgebiet der Union verbracht und mit einem Vordruck 302 zur vorübergehenden 

Verwendung angemeldet wird, während der vorübergehenden Verwendung Reparaturen 

oder Wartungsarbeiten, einschließlich Überholung und Anpassung, unterzogen werden, 

um sicherzustellen, dass er die technischen Anforderungen für seine Nutzung im Rahmen 

der vorübergehenden Verwendung erfüllt. 

Gemäß Artikel 235a UZK-DelR wird für Waren, die mit einem NATO-Vordruck 302 

oder einem EU-Vordruck 302 zur vorübergehenden Verwendung angemeldet werden, 

eine vollständige Befreiung von den Einfuhrabgaben gewährt. 

In Artikel 323a UZK-DuR wird eine juristische Fiktion aufgestellt, wonach der 

Verbrauch oder Zerstörung solcher Waren als deren Wiederausfuhr angesehen wird. Die 

vorübergehende Verwendung kann auch dadurch erledigt werden, dass die Waren zu 

einem anderen Zollverfahren angemeldet werden, z. B. zur Überlassung zum 

zollrechtlich freien Verkehr. 

 

Wird der EU-Vordruck 302 in einem Drittland oder einem Gebiet eines Drittlandes nicht 

als Zollanmeldung anerkannt (Versandverfahren und vorübergehende Verwendung), gilt 

das Zollverfahren in diesem Gebiet als ausgesetzt. 
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Die Eingangszollstelle erfüllt dann die Funktion der Durchgangszollstelle, wenn diese 

Zollstelle nicht die Bestimmungszollstelle ist. 

 

2.5. Wiederausfuhr aus der EU nach vorübergehender Verwendung 

Die Wiederausfuhr von Waren ist eine der Möglichkeiten, das Verfahren der 

vorübergehenden Verwendung zu erledigen. Die Wiederausfuhr besteht darin, Nicht-

Unionswaren aus dem Zollgebiet der Union zu verbringen. In solchen Fällen sind diese 

Waren zuvor zur vorübergehenden Verwendung angemeldet worden.  

Sowohl der NATO- als auch der EU-Vordruck 302 gelten als Anmeldung zur 

Wiederausfuhr gemäß Artikel 141 Absätze 6 und 7 UZK-DelR, in denen auf Artikel 139 

UZK-DelR Bezug genommen wird.  

Wird der EU-Vordruck 302 in einem Drittland oder einem Gebiet eines Drittlandes nicht 

als Zollanmeldung anerkannt (Versandverfahren und vorübergehende Verwendung), gilt 

das Zollverfahren in diesem Gebiet als ausgesetzt. 

Die Ausgangszollstellen erfüllen dann die Funktion der Bestimmungszollstelle. 

 

2.6. Unionsversand 

Externes und internes Versandverfahren 

Das Versandverfahren gilt sowohl für Unionswaren als auch für Nicht-Unionswaren. 

Artikel 226 Absatz 3 Buchstabe a UZK 

Im externen Versandverfahren können Nicht-Unionswaren zwischen zwei innerhalb 

des Zollgebiets der Union gelegenen Orten befördert werden, ohne Folgendem zu 

unterliegen:  

a) Einfuhrabgaben,  

b) sonstigen Abgaben nach anderen geltenden Vorschriften oder  

c) handelspolitischen Maßnahmen, soweit diese nicht den Eingang oder den Ausgang 

von Waren in das oder aus dem Zollgebiet der Union untersagen. 

Artikel 227 Absatz 2 Buchstabe a UZK 

Im internen Versandverfahren können Unionswaren zwischen zwei innerhalb des 

Zollgebiets der Union gelegenen Orten ohne Änderung ihres zollrechtlichen Status über 

ein anderes, außerhalb des Zollgebiets gelegenes Land oder Gebiet befördert werden. 
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Einziges Gebiet für Versandzwecke 

Artikel 4 und 228 UZK  

Für die Zwecke des Versandverfahrens gilt die Europäische Union als ein einziges 

Zollgebiet, weshalb nur ein Versandpapier benötigt wird.   

 

Aussetzung der Zollanmeldung 

Artikel 234 UZK und NATO-Truppenstatut 

Wird der Vordruck 302 in einem Drittland oder einem Gebiet eines Drittlandes nicht als 

Zollanmeldung anerkannt, gilt das Versandverfahren in diesem Gebiet als ausgesetzt. 

Die Ausgangs- und die Eingangszollstelle erfüllen dann jeweils die Funktion einer 

Durchgangszollstelle. 

Verwendung zusätzlicher Exemplare für Versandzwecke 

Für Versandzwecke müssen zusätzliche Abschriften des Exemplars 4 ausgestellt werden. 

Diese werden je nach Anzahl der beteiligten Durchgangszollstellen als Exemplar 4a, 4b 

usw. nummeriert. Die Exemplare 4a, 4b, 4c usw. können von der ausstellenden 

Organisation am Startort ausgefertigt werden. Die zusätzlichen Exemplare verbleiben bei 

den einzelnen Durchgangszollstellen.  

 

NATO-Vordruck 302 

Artikel 226 Absatz 3 Buchstabe e und Artikel 227 Absatz 2 Buchstabe e UZK 

Die Verwendung des NATO-Vordrucks 302 als Versandanmeldung ist in Artikel 226 

Absatz 3 Buchstabe e und Artikel 227 Absatz 2 Buchstabe e UZK festgelegt und wird 

somit durch das am 19. Juni 1951 in London unterzeichnete Abkommen zwischen den 

Parteien des Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Streitkräfte geregelt. 

Weitere durchzuführende Zollförmlichkeiten sind in den Artikeln 286 und 287 UZK-

DuR festgelegt. 

 

NATO-Vordruck 302 und Unionswaren 

Artikel 155 UZK 

Unionswaren behalten ihren zollrechtlichen Status als Unionswaren nur, wenn dieser 

Status unter bestimmten Voraussetzungen und mit den in den zollrechtlichen 
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Vorschriften vorgesehenen Mitteln nachgewiesen wird. Siehe Abschnitt 7 „Nachweis des 

zollrechtlichen Status“. 

 

EU-Vordruck 302 

Artikel 226 Absatz 3 Buchstabe e und Artikel 227 Absatz 2 Buchstabe e UZK 

Artikel 139 Absatz 5 und Artikel 141 UZK-DelR 

Die Verwendung des EU-Vordrucks 302 als Versandanmeldung ist in Artikel 226 

Absatz 3 Buchstabe a und Artikel 227 Absatz 2 Buchstabe a UZK festgelegt. Waren 

gelten durch ihre Gestellung beim Zoll als zum Versand angemeldet, sofern die Angaben 

im EU-Vordruck 302 den Zollbehörden vorliegen und von ihnen akzeptiert werden. 

Weitere durchzuführende Zollförmlichkeiten sind in den Artikeln 286a und 287a UZK-

DuR festgelegt. 

EU-Vordruck 302 und Unionswaren 

Das interne Versandverfahren kann nur genutzt werden, wenn diese Möglichkeit in einer 

internationalen Übereinkunft vorgesehen ist. 

 

2.7. Nachweis des zollrechtlichen Status 

Artikel 155 UZK und Artikel 119 Absatz 3 UZK-DelR 

Sofern ihr zollrechtlicher Status als Unionswaren nachgewiesen ist, können Unionswaren 

in bestimmten Fällen zwischen zwei innerhalb des Zollgebiets der Union gelegenen 

Orten ohne Änderung ihres zollrechtlichen Status vorübergehend auch außerhalb dieses 

Zollgebiets befördert werden, ohne einem Zollverfahren zu unterliegen: 

- die Unionswaren werden im mit einem in einem Mitgliedstaat ausgestellten einzigen 

Beförderungspapier zwischen zwei innerhalb des Zollgebiets der Union gelegenen 

Orten durch ein Gebiet außerhalb des Zollgebiets der Union ohne Umladung 

befördert,  

- die Unionswaren werden zwischen zwei innerhalb des Zollgebiets der Union 

gelegenen Orten durch ein Gebiet außerhalb des Zollgebiets der Union befördert und 

außerhalb des Zollgebiets der Union auf ein anderes Beförderungsmittel als jenes, auf 

das sie ursprünglich verladen wurden, umgeladen, wobei ein neues 

Beförderungspapier für die Beförderung aus dem Gebiet außerhalb des Zollgebiets 

der Union ausgestellt wird, sofern neben dem neuen Beförderungspapier eine Kopie 

des ursprünglichen einzigen Beförderungspapiers vorliegt. 
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Artikel 207 UZK-DuR 

Unionswaren werden durch den Code „T2L“ oder „T2LF“ gekennzeichnet. Der Inhaber 

des Verfahrens kann einen dieser Codes, gegebenenfalls zusammen mit seiner 

Unterschrift, an der für die Warenbezeichnung vorgesehenen Stelle in das jeweilige 

Dokument einfügen, bevor er es der Abgangszollstelle zur Authentifizierung vorlegt. Der 

jeweilige Code „T2L“ oder „T2LF“ wird durch den Abdruck des Stempels der 

Abgangszollstelle sowie die Unterschrift des zuständigen Beamten authentifiziert. 

 

Betrifft der Vordruck 302 sowohl Unionswaren als auch Nicht-Unionswaren, sind diese 

getrennt aufzuführen und der jeweilige Code „T2L“ oder „T2LF“ ist so zu verwenden, 

dass er sich eindeutig nur auf Unionswaren bezieht. 

Artikel 199 Absatz 4 UZK-DuR 

Hat die Verpackung von Unionswaren nicht den zollrechtlichen Status von Unionswaren, 

so ist dies im Feld „Remarks“ („Bemerkungen“) des Vordrucks 302 folgendermaßen 

einzutragen: „N packaging – [code 98200]“ („N-Verpackung – [Code 98200]“). 

 

2.8. Beförderungen, die steuerliche Sondergebiete einschließen 

Artikel 1 Absatz 3 UZK  

Gemäß Artikel 1 Absatz 3 UZK gelten bestimmte zollrechtliche Vorschriften, 

einschließlich der darin vorgesehenen Vereinfachungen, für den Handel mit 

Unionswaren zwischen Teilen des Zollgebiets der Union, für die die 

Richtlinie 2006/112/EG oder die Richtlinie 2008/118/EG gilt, nachstehend als steuerliche 

Sondergebiete bezeichnet, und Teilen des genannten Gebiets, für die diese Richtlinien 

nicht gelten, beziehungsweise für den Handel zwischen Teilen des genannten Gebiets, für 

die diese Richtlinien nicht gelten, nachstehend als EU bezeichnet. 

 

Artikel 1 Absatz 3 UZK und Artikel 188 UZK-DelR 

Werden Unionswaren von einem steuerlichen Sondergebiet aus in einen anderen Teil des 

Zollgebiets der Union befördert, der kein steuerliches Sondergebiet ist, und endet diese 

Beförderung an einem Ort außerhalb des Mitgliedstaats, in dem die Waren in diesen Teil 

des Zollgebiets der Union verbracht wurden, so werden diese Unionswaren im internen 

Unionsversandverfahren gemäß Artikel 227 des Zollkodex befördert.  

In anderen als den im vorstehenden Absatz genannten Fällen, kann das interne 

Unionsversandverfahren für Unionswaren angewandt werden, die zwischen einem 
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steuerlichen Sondergebiet und einem anderen Teil des Zollgebiets der Union befördert 

werden. 

 

Im Hinblick auf die mögliche Verwendung eines Vordrucks 302 für militärische 

Aktivitäten, an denen ein EU-Mitgliedstaat und bestimmte Gebiete, in denen die EU-

Vorschriften zur Regulierung von Zöllen, Mehrwertsteuern und Verbrauchsteuern gelten 

bzw. nicht gelten, beteiligt sind, sind folgende Situationen zu unterscheiden: 

 Gebiete, die nicht zum Zollgebiet der Union gehören (z. B. Französisch-Polynesien, 

Helgoland, Ceuta und Melilla): 

o Der UZK gilt in diesen Gebieten nicht. 

o Waren aus diesen Gebieten sind Nicht-Unionswaren und können gemäß 

Artikel 141 Absatz 6 UZK-DelR in der geänderten Fassung vorübergehend in 

die EU eingeführt werden. 

o Unionswaren, die aus einem EU-Mitgliedstaat in eines dieser Gebiete 

versandt werden, werden im Einklang mit Artikel 141 Absatz 6 UZK-DelR in 

der geänderten Fassung (vorübergehend) aus der EU ausgeführt. 

o Folglich kann in diesen Fällen ein Vordruck 302 verwendet werden. 

 Gebiete, die Teil des Zollgebiets der Union sind (z. B. Guadeloupe, Kanarische 

Inseln): 

o Der UZK gilt in diesen Gebieten in vollem Umfang. 

o Beförderungen von Waren zwischen diesen Gebieten und dem EU-Festland 

(und in umgekehrter Richtung) sind Beförderungen von Unionswaren. 

o Darüber hinaus gehören diese Gebiete auch zu den steuerlichen 

Sondergebieten. Daher muss bei diesen Beförderungen auch eine Erklärung 

über die Versendung von Waren im Rahmen des Handels mit steuerlichen 

Sondergebieten oder eine Erklärung über das Verbringen von Waren im 

Rahmen des Handels mit steuerlichen Sondergebieten beigefügt werden, 

zusammen mit einem Nachweis „T2LF“ des zollrechtlichen Status von 

Unionswaren gemäß Artikel 119 Absatz 1 Buchstabe a, Artikel 114 und 

Artikel 134 UZK-DelR. Der Vordruck 302 kann für diese Zwecke verwendet 

werden.  

o Falls die Beförderungen weiter in die EU gehen, dient der Vordruck 302 als 

T2F-Versandanmeldung gemäß Artikel 188 UZK-DelR. Die 
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Inanspruchnahme eines Versandverfahrens befreit nicht von der im 

vorstehenden Absatz beschriebenen Verpflichtung. 
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ANHANG 1: DIE SERIENNUMMER UND DIE ZOLLRELEVANTE AKTIVITÄT   

Seriennummer:  Die Seriennummer ist eine eindeutige 18-stellige Nummer, die sich wie folgt zusammensetzt: 

2 Stellen: ISO-3166-1-Alpha-2-Ländercode des versendenden Mitgliedstaats (z. B. DE für Deutschland), 

+ 8 Stellen: Ausstellungsdatum im Format JJJJMMTT. Der 12. März 2020 wäre somit 20200312. 

+ 1 Stelle: Zollrechtlicher Status der Waren. U für Union oder N für Nicht-Union, 

+ 1 Stelle: Rahmen der militärischen Aktivität. N für NATO, E für GSVP oder O für sonstige nationale diesbezügliche Aktivität, 

+ 6 Stellen, die von den Mitgliedsstaaten zur eindeutigen Nummerierung verwendet werden können. 

In Kombination mit dem endgültigen Bestimmungsort („final destination“) und dem ersten Teil der Seriennummer gibt es 16 gültige Optionen zur 

Identifizierung der zollrelevanten Tätigkeit.  

 

Die ersten beiden Stellen stehen für den versendenden Mitgliedstaat. Dies kann ein EU-Mitgliedstaat oder ein Nicht-EU-Mitgliedstaat sein. Die Stelle 

nach dem Datum, „U“ oder „N“, gibt die Art der Waren an: Unionswaren oder Nicht-Unionswaren. Die nächste Stelle steht für die Art der Aktivität: EU 

(E), NATO (N) oder Sonstiges (O).  
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  Seriennummer   

 End-

bestimmung 

Ländercode Datum Zollrechtlicher 

Status 

Rahmen der 

militärischen 

Aktivität 

Eindeutige 

Kennung 

Zollrelevante Aktivität
6
 EU- oder 

NATO-

Vordruck 302 

1.  Innerhalb der 

EU 

EU-

Mitgliedstaat 

JJJJMMTT U N xxxxxx Im Allgemeinen ist kein 

Zollverfahren oder 

Formalitäten erforderlich, es 

sei denn, es handelt sich um 

a) eine Beförderung zwischen 

einem steuerlichen 

Sondergebiet und der EU. 

In diesem Fall wird der 

Vordruck entsprechend 

Artikel 134 UZK-DelR 

verwendet als: 

- CO/IM und 

- CO/EX und 

- T2LF (Nachweis des 

zollrechtlichen Status von 

Unionswaren) 

b) eine Beförderung 

entsprechend Artikel 119(3) 

UZK-DelR. Das Vorduck is 

mit T2L gekennzeichnet 

(Nachweis des zollrechtlichen 

Status von Unionswaren) 

NATO 

                                                 
6
 Die Angabe „Nicht zulässig“ in dieser Spalte bedeutet, dass es keine Rechtsgrundlage für diese Kombinationen gibt. 
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  Seriennummer   

 End-

bestimmung 

Ländercode Datum Zollrechtlicher 

Status 

Rahmen der 

militärischen 

Aktivität 

Eindeutige 

Kennung 

Zollrelevante Aktivität
6
 EU- oder 

NATO-

Vordruck 302 

2.  Innerhalb der 

EU 

EU-

Mitgliedstaat 

JJJJMMTT N N xxxxxx Externer Versand 

Wiedereinfuhr 

NATO 

3.  Außerhalb der 

EU 

EU-

Mitgliedstaat 

JJJJMMTT U N xxxxxx (Vorübergehende) Ausfuhr NATO 

4.  Außerhalb der 

EU 

EU-

Mitgliedstaat 

JJJJMMTT N N xxxxxx Wiederausfuhr 

Wiederausfuhr zur Erledigung 

der vorübergehenden 

Verwendung 

NATO 

5.  Innerhalb der 

EU 

Drittland JJJJMMTT U N xxxxxx Interner Versand 

Vorübergehende Verwendung 

NATO 

6.  Innerhalb der 

EU 

Drittland JJJJMMTT N N xxxxxx Externer Versand 

Vorübergehende Verwendung 

NATO 

7.  Außerhalb der 

EU 

Drittland JJJJMMTT U N xxxxxx (Vorübergehende) Ausfuhr NATO 

8.  Außerhalb der 

EU 

Drittland JJJJMMTT N N xxxxxx Wiederausfuhr NATO 
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  Seriennummer   

 End-

bestimmung 

Ländercode Datum Zollrechtlicher 

Status 

Rahmen der 

militärischen 

Aktivität 

Eindeutige 

Kennung 

Zollrelevante Aktivität
6
 EU- oder 

NATO-

Vordruck 302 

9.  Innerhalb der 

EU 

EU-

Mitgliedstaat 

JJJJMMTT U E xxxxxx Im Allgemeinen ist kein 

Zollverfahren oder 

Formalitäten erforderlich, es 

sei denn, es handelt sich um  

a) eine Beförderung zwischen 

einem steuerlichen 

Sondergebiet und der EU. 

In diesem Fall wird der 

Vordruck entsprechend 

Artikel 134 UZK-DelR 

verwendet als: 

- CO/IM und 

- CO/EX und 

- T2LF (Nachweis des 

zollrechtlichen Status von 

Unionswaren) 

b) eine Beförderung 

entsprechend Artikel 119(3) 

UZK-DelR. Das Vorduck is 

mit T2L gekennzeichnet 

(Nachweis des zollrechtlichen 

Status von Unionswaren) 

EU 

10.  Innerhalb der 

EU 

EU-

Mitgliedstaat 

JJJJMMTT N E xxxxxx Externer Versand 

Wiedereinfuhr 

EU 

11.  Außerhalb der 

EU 

EU-

Mitgliedstaat 

JJJJMMTT U E xxxxxx (Vorübergehende) Ausfuhr EU 
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  Seriennummer   

 End-

bestimmung 

Ländercode Datum Zollrechtlicher 

Status 

Rahmen der 

militärischen 

Aktivität 

Eindeutige 

Kennung 

Zollrelevante Aktivität
6
 EU- oder 

NATO-

Vordruck 302 

12.  Außerhalb der 

EU 

EU-

Mitgliedstaat 

JJJJMMTT N E xxxxxx Wiederausfuhr 

Wiederausfuhr zur Erledigung 

der vorübergehenden 

Verwendung 

EU 

13.  Innerhalb der 

EU 

Drittland JJJJMMTT U E xxxxxx Nicht zulässig EU 

14.  Innerhalb der 

EU 

Drittland JJJJMMTT N E xxxxxx Nicht zulässig EU 

15.  Außerhalb der 

EU 

Drittland JJJJMMTT U E xxxxxx Nicht zulässig EU 

16.  Außerhalb der 

EU 

Drittland JJJJMMTT N E xxxxxx Nicht zulässig EU 
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  Seriennummer   

 End-

bestimmung 

Ländercode Datum Zollrechtlicher 

Status 

Rahmen der 

militärischen 

Aktivität 

Eindeutige 

Kennung 

Zollrelevante Aktivität
6
 EU- oder 

NATO-

Vordruck 302 

17.  Innerhalb der 

EU 

EU-

Mitgliedstaat 

JJJJMMTT U O xxxxxx Im Allgemeinen ist kein 

Zollverfahren oder 

Formalitäten erforderlich, es 

sei denn, es handelt sich um 

a) eine Beförderung zwischen 

einem steuerlichen 

Sondergebiet und der EU. 

In diesem Fall wird der 

Vordruck entsprechend 

Artikel 134 UZK-DelR 

verwendet als: 

- CO/IM und 

- CO/EX und 

- T2LF (Nachweis des 

zollrechtlichen Status von 

Unionswaren) 

b) eine Beförderung 

entsprechend Artikel 119(3) 

UZK-DelR. Das Vorduck is 

mit T2L gekennzeichnet 

(Nachweis des zollrechtlichen 

Status von Unionswaren) 

EU 

18.  Innerhalb der 

EU 

EU-

Mitgliedstaat 

JJJJMMTT N O xxxxxx Externer Versand 

Wiedereinfuhr 

EU 

19.  Außerhalb der 

EU 

EU-

Mitgliedstaat 

JJJJMMTT U O xxxxxx (Vorübergehende) Ausfuhr EU 
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  Seriennummer   

 End-

bestimmung 

Ländercode Datum Zollrechtlicher 

Status 

Rahmen der 

militärischen 

Aktivität 

Eindeutige 

Kennung 

Zollrelevante Aktivität
6
 EU- oder 

NATO-

Vordruck 302 

20.  Außerhalb der 

EU 

EU-

Mitgliedstaat 

JJJJMMTT N O xxxxxx Wiederausfuhr 

Wiederausfuhr zur Erledigung 

der vorübergehenden 

Verwendung 

EU 

21.  Innerhalb der 

EU 

Drittland JJJJMMTT U O xxxxxx Nicht zulässig EU 

22.  Innerhalb der 

EU 

Drittland JJJJMMTT N O xxxxxx Nicht zulässig EU 

23.  Außerhalb der 

EU 

Drittland JJJJMMTT U O xxxxxx Nicht zulässig EU 

24.  Außerhalb der 

EU 

Drittland JJJJMMTT N O xxxxxx Nicht zulässig EU 
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ANHANG 2: BENANNTE BEHÖRDEN UND ZOLLSTELLEN   

Um die Verwendung des Vordrucks 302 zu vereinfachen, sollte jeder Mitgliedstaat der 

Kommission mitteilen, welche Militärbehörden dieses Formular unterzeichnen dürfen. 

Die Benennung dieser Behörden liegt in der Verantwortung der einzelnen 

Mitgliedstaaten. Die nachstehende Tabelle enthält diesbezüglich spezifische 

Informationen für die einzelnen Mitgliedstaaten. 

Parallel dazu sollten die Mitgliedstaaten der Kommission auch mitteilen, welche 

Zollstelle(n) sie gemäß den neuen Bestimmungen laut Artikel 221 Absätze 5 und 6 UZK-

DuR für Zollförmlichkeiten und -kontrollen in Bezug auf Waren benannt haben, die im 

Rahmen militärischer Tätigkeiten unter Verwendung eines NATO- bzw. eines EU-

Vordrucks 302 zu befördern oder zu verwenden sind. In der Tabelle sind auch die in den 

einzelnen Mitgliedstaaten zuständige(n) Zollstelle(n) angegeben. 

Österreich 

Militärbehörde Benannte Zollstelle(n) 

  

  

Belgien 

Militärbehörde Benannte Zollstelle(n) 

  

  

Bulgarien 

Militärbehörde Benannte Zollstelle(n) 

  

  

Kroatien 

Militärbehörde Benannte Zollstelle(n) 

  

  

Zypern 

Militärbehörde Benannte Zollstelle(n) 
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Tschechien 

Militärbehörde Benannte Zollstelle(n) 

  

  

Dänemark 

Militärbehörde Benannte Zollstelle(n) 

  

  

Estland 

Militärbehörde Benannte Zollstelle(n) 

Republic of Estonia Defence Forces 

Juhkentali 58, 15007, Tallinn, Estonia 

Phone +372 717 11 55 

mil@mil.ee  

 

EE1310EE Airport Customs Office 

Kesk-Sõjamäe 10A, Tallinn 11415 

Tel +372 676 1809 

EE131@emta.ee 

EE1111EE Airport Customs Office 

Tartu mnt 101, Tallinn 10112 (Customs 

control)  

Tel +372 676 1801 

lennujaam@emta.ee 

EE1160EE Paldiski Border Crossing 

Point 

Lõunasadama tee 11, Paldiski 76806 

tel +372 676 4858 

EE116@emta.ee 

EE1210EE Muuga Customs Office 

Veose 4, Maardu 

tel 676 4811, 676 4816 

muuga.pp@emta.ee 

EE4700EE Luhamaa Road Border Cros  

Luhamaa, Lütä küla, Setomaa vald, Võru 

maakond 

tel 676 4462 

louna.vahetusevanem@emta.ee 

EE4800EE Koidula Road Border 

mailto:mil@mil.ee
mailto:EE131@emta.ee
mailto:lennujaam@emta.ee
mailto:EE116@emta.ee
mailto:muuga.pp@emta.ee
mailto:louna.vahetusevanem@emta.ee
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Crossing Point 

Koidula küla, Setomaa vald, Võru 

maakond 64004 

tel +372 676 4481 

louna.vahetusevanem@emta.ee 

EE4810EE Koidula Railway Border 

Crossing Point 

Koidula küla, Setomaa vald, Võru 

maakond 64004 

tel +372 676 4486 

louna.vahetusevanem@emta.ee 

EE5600EE Narva Road Border Crossing 

Point 

Peterburi mnt 1, Narva 20308 

tel +372 676 3850, +372 676 3800 

EE5600@emta.ee 

EE5500EE Narva Railway Border 

Crossing Point 

Vaksali 14, Narva 20308 

tel +372 676 3691, +372 676 3693 

EE5600@emta.ee 

EE5130EE Sillamäe Customs Office 

Tööstuse 14, Sillamäe 40231 

tel +372 676 2561, +372 676 2562 

sadam2.ida@emta.ee 

 

Finnland 

Militärbehörde Benannte Zollstelle(n) 

  

  

Frankreich 

Militärbehörde Benannte Zollstelle(n) 

  

  

Deutschland 

Militärbehörde Benannte Zollstelle(n) 

mailto:louna.vahetusevanem@emta.ee
mailto:louna.vahetusevanem@emta.ee
mailto:EE5600@emta.ee
mailto:EE5600@emta.ee
mailto:sadam2.ida@emta.ee
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Griechenland 

Militärbehörde Benannte Zollstelle(n) 

  

  

Ungarn 

Militärbehörde Benannte Zollstelle(n) 

  

  

Irland 

Militärbehörde Benannte Zollstelle(n) 

  

  

Italien 

Militärbehörde Benannte Zollstelle(n) 

  

  

Lettland 

Militärbehörde Benannte Zollstelle(n) 

Military Signing Authority – Respective 

LVA National Armed Forces (NAF) Unit 

Commander; 

Military Custom Coordinating Authority – 

LVA NAF Logistics Command (LC) 

Movement Coordination Center (MCC), 

Vagonu street 38, Riga, Latvia LV-1009, 

e-mail: CUSTOMS.LVANMCC@mil.lv  

 

National Customs Board  

State Revenue Service 

Republic of Latvia 

Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, Latvia, 

phone +371 67120982 

MP.lietvediba@vid.gov.lv  

 

0207 Šķirotavas MKP 

mkp.0207@vid.gov.lv  

 

0210 Rīgas brīvostas MKP 

mkp.0210@vid.gov.lv 

 

mailto:CUSTOMS.LVANMCC@mil.lv
mailto:MP.lietvediba@vid.gov.lv
mailto:mkp.0207@vid.gov.lv
mailto:mkp.0210@vid.gov.lv
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0240 Lidostas MKP 

mkp.0240@vid.gov.lv  

 

0626 Valmieras MKP 

mkp.0626@vid.gov.lv  

 

0512 Jelgavas MKP 

mkp.0512@vid.gov.lv  

 

0722 Terehovas MKP 

mkp.0722@vid.gov.lv  

 

0723 Zilupes MKP 

mkp.0723@vid.gov.lv  

 

0721 Grebņevas MKP 

mkp.0721@vid.gov.lv  

 

0724 Kārsavas MKP 

mkp.0724@vid.gov.lv  

 

0731 Pāternieku MKP 

mkp.0731@vid.gov.lv  

 

0817 Indras MKP 

mkp.0817@vid.gov.lv  

 

0742 Rēzeknes II MKP 

mkp.0742@vid.gov.lv 

 

0816 Daugavpils preču stacijas 

MKP 

mkp.0816@vid.gov.lv  

 

0814 Silenes MKP 

mkp.0814@vid.gov.lv  

 

0311 Ventspils ostas MKP 

mkp.0311@vid.gov.lv  

 

0411 Liepājas ostas MKP 

mkp.0411@vid.gov.lv 

 

Litauen 

Militärbehörde Benannte Zollstelle(n) 

Lietuvos kariuomenės 

Judėjimo kontrolės centras 

(Movement Control Centre of the 

Vilniaus oro uosto postas (LTVA1000) 

phone: +370 5 230 6176 

e-mail: va10@lrmuitine.lt 

mailto:mkp.0240@vid.gov.lv
mailto:mkp.0626@vid.gov.lv
mailto:mkp.0512@vid.gov.lv
mailto:mkp.0722@vid.gov.lv
mailto:mkp.0723@vid.gov.lv
mailto:mkp.0721@vid.gov.lv
mailto:mkp.0724@vid.gov.lv
mailto:mkp.0731@vid.gov.lv
mailto:mkp.0817@vid.gov.lv
mailto:mkp.0742@vid.gov.lv
mailto:mkp.0816@vid.gov.lv
mailto:mkp.0814@vid.gov.lv
mailto:mkp.0311@vid.gov.lv
mailto:mkp.0411@vid.gov.lv
mailto:va10@lrmuitine.lt
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Lithuanian Armed Forces) 

 

Address: Kapsų g. 44 

LT-02189 Vilnius 

LITHUANIA 

phone: +370 5 278 5124 

e-mail: logistics.command@mil.lt 

Mjr. Gintaras Veisbergas 

phone: +370 706 81080 

e-mail: gintaras.veisbergas@mil.lt 

Mjr. Martynas Valiukevičius 

phone: +370 706 80825 

e-mail: martynas.valiukevicius@mil.lt 

 

 

Kauno oro uosto postas (LTKA1000) 

phone: +370 37 399 151 

e-mail: ka10@lrmuitine.lt 

 

Marijampolės krovinių postas 

(LTKR5000) 

phone: +370 343 97386 

e-mail: kr50@lrmuitine.lt 

 

Malkų įlankos jūrų uosto postas 

(LTLU9000) 

phone: +370 46 393 510 

e-mail: lu90@lrmuitine.lt 

 

Pilies jūrų uosto postas (LTLUB000) 

phone: +370 46 341 796 

e-mail: lub0@lrmuitine.lt 

 

Šiaulių oro uosto postas (LTSA1000) 

phone: +370 41 542 045 

e-mail: sa10@lrmuitine.lt 

 

Luxemburg 

Militärbehörde Benannte Zollstelle(n) 

  

  

Malta 

Militärbehörde Benannte Zollstelle(n) 

  

  

Niederlande 

Militärbehörde Benannte Zollstelle(n) 

  

  

Polen 

Militärbehörde Benannte Zollstelle(n) 

mailto:logistics.command@mil.lt
mailto:gintaras.veisbergas@mil.lt
mailto:martynas.valiukevicius@mil.lt
mailto:ka10@lrmuitine.lt
mailto:kr50@lrmuitine.lt
mailto:lu90@lrmuitine.lt
mailto:lub0@lrmuitine.lt
mailto:sa10@lrmuitine.lt
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Portugal 

Militärbehörde Benannte Zollstelle(n) 

  

  

Rumänien 

Militärbehörde Benannte Zollstelle(n) 

  

  

Slowakei 

Militärbehörde Benannte Zollstelle(n) 

Slowakisches National Movement 

Coordination Centre  

 

Za kasarnou 3 

 

SK-831 03 Bratislava, Slowakei 

nmcc.customs@mil.sk  

Colný úrad Košice 

Tel.: +421 556112111 

E-Mail: info.cuke@financnasprava.sk 

 

Colný úrad Michalovce 

Tel.: +421 566872495 

E-Mail: cumi.info@financnasprava.sk 

 

Colný úrad Nitra 

Tel.: +421 376574010 

E-Mail: info.cuna@financnasprava.sk 

 

Colný úrad Prešov 

Tel.: +421 517357110 

E-Mail: info.cupo@financnasprava.sk 

 

Colný úrad Trenčín 

Tel.: +421 326501110 

E-Mail: cutn.info@financnasprava.sk 

 

Colný úrad Trnava 

Tel.: +421 335562601 

E-Mail: info.cutt@financnasprava.sk 

 

Colný úrad Žilina 

Tel.: +421 415118410 

E-Mail: info.cuza@financnasprava.sk 

mailto:nmcc.customs@mil.sk
mailto:info.cuke@financnasprava.sk
mailto:cumi.info@financnasprava.sk
mailto:info.cuna@financnasprava.sk
mailto:info.cupo@financnasprava.sk
mailto:cutn.info@financnasprava.sk
mailto:info.cutt@financnasprava.sk
mailto:info.cuza@financnasprava.sk
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Slowenien 

Militärbehörde Benannte Zollstelle(n) 

Poveljstvo sil (Kommando der 

Streitkräfte) Slovenske vojske Vojašnica 

Ivana Cankarja 

 

Raskovec50 

 

SI-1360 Vrhnika 

Herr Jože Čebular; Tel.: +386 41800171, 

joze.cebular@mors.si 

Finančni urad Celje, OC Celje (SI002022) 

ce.oc-ce.fu@gov.si  

Finančni urad Koper, OC Koper 

(SI006036)  

 

kp.oc-kp.fu@gov.si  

Finančni urad Kranj, OC Kranj 

(SI001026)  

 

kr.oc-kr.fu@gov.si  

Finančni urad Ljubljana, OC Ljubljana 

(SI001913)  

 

lj.oc-lj.fu@gov.si  

Finančni urad Maribor, OC Maribor 

(SI007067)  

 

mb.oc-mb.fu@gov.si  

Finančni urad Murska Sobota, OC 

Murska Sobota (SI004017)  

 

ms.oc-ms.fu@gov.si  

Finančni urad Nova Gorica, OC Vrtojba 

(SI008128)  

 

ng.oc-ng.fu@gov.si 

Finančni urad Novo Mesto, OC Obrežje 

(SI001123)  

nm.oc-nm.fu@gov.si 

Spanien 

Militärbehörde Benannte Zollstelle(n) 

  

  

Schweden 

Militärbehörde Benannte Zollstelle(n) 

mailto:kp.oc-kp.fu@gov.si
mailto:kr.oc-kr.fu@gov.si
mailto:lj.oc-lj.fu@gov.si
mailto:mb.oc-mb.fu@gov.si
mailto:ms.oc-ms.fu@gov.si
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Schwedische Streitkräfte 

 

Postanschrift: 

 

Försvarsmakten 

 

SE-107 85 Stockholm 

Tel.: +46 87887500 

Fax: +46 87887778 

E-Mail: exp-hkv@mil.se 

Stockholm-Arlanda SE003033 

Eda SE603360 

Göteborg-Arendal SE603303 

Haparanda/Tärnaby SE010332 

Hån SE060335 

Idre NO02151D 

Karlshamn-Stilleryd SEMAP306 

Karlskrona-Verkö SEMAP307 

Malmö SE000050 

Norrköping SE004134 

Stockholm SE303400 

Storlien SE020342 

Strömstad SE603342 

Svinesund SE603340 

Tärnaby SE010332 

Björnfjell SE010333 

Junkerdal SE010334 

Svinesund SE060340 

Vauldalen SE020344 

Åsnes SE603363 

Örje SE060341 

Östby SE603362 

 

 

mailto:exp-hkv@mil.se
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